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Herzlich willkommen in der Steuerberatungskanzlei Jens Jaschek 

Der Wasserturm ist das Wahrzeichen der Quadratestadt 

Mannheim und nur einer von vielen schönen Gründen nach 

Mannheim zu kommen... 

... eigentlich weiß man es ja genau: Der Steuertermin oder der 

Abgabetermin für die Steuererklärung rückt immer näher, und 

dennoch schieben wir diese Aufgabe immer wieder vor uns 

her... - das ist allzu menschlich! Und dann dieser 

unübersichtliche Paragraphendschungel, dieser Formularwust: 

Ja, selbst dann, wenn wir eine Erstattung erwarten, fällt es 

manchem schwer, die Kurve zu kriegen!  

Und die Steuererklärung auf einem Bierdeckel - die wird wohl 

auch noch eine ganze Zeit eine Vision bleiben... Können 

Steuern Freude machen? Egal ob als Privatperson, 

Freiberufler, Kleinunternehmer oder Verein: Das vielfach 

ungeliebte Thema "Steuern" verliert seinen Schrecken, wenn 

wir das einfach gemeinsam angehen! Vertrauen Sie doch uns 

Ihre Steuerangelegenheiten an!  

Viele zufriedene Mandanten meiner Kanzlei sagen überzeugt: 

"Bei meinem Steuerberater Jens Jaschek fühle ich mich 

richtig gut aufgehoben!" 
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Ihre Steuerangelegenheiten in guten Händen... 

Die Mandanten I Information 

 

Dipl.-Kaufmann   Steuerberater 

Jens Jaschek 

     Liebes Finanzamt, 

hier  ist  nun  meine 

 Steuererklärung: 

   Einnahmen:   38.562 

    Ausgaben:       5.845 

       Gewinn:     32.717 
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Ausgabe Nr. 6/2024 (November/Dezember) 
 

   

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  

 

diese Mandanteninformation entsteht in stürmischen Zeiten! Damit ist nicht nur das Wetter gemeint, das auf 
Grund des mittlerweile von niemand Vernünftigen mehr zu leugnenden Klimawandels immer häufiger 
schwere Stürme mit sich bringt, sondern auch die politische Großwetterlage. 

 In den Vereinigten Staaten wird in Kürze ein Präsident ins Amt eingeführt, der schon angekündigt 

hat, weitreichende protektionistische Entscheidungen nach dem Motto: “America first!“ wie zum 

Beispiel schmerzhafte Einführzölle umzusetzen - die Auswirkungen auch für in und aus Deutschland 

tätige Steuerpflichtige sind noch nicht abzusehen, es macht jedoch Sinn, unternehmerische 

Entscheidungen mindestens mit einem ständigen Seitenblick auf die Entwicklungen in den USA zu 

treffen, und sich auf Einschränkungen im Export einzustellen; 

 

 Nahezu zeitgleich hat es auch bei uns gravierende Veränderungen gegeben: Die sogenannte 

“Ampel-Regierung“ - die seit ihrer Konstitution schwierige Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen 

und der FDP ist Geschichte! Was die Wahlen mit Blick auf die Ergebnisse in mehreren östlichen 

Bundesländern bringen werden, kann selbst hartnäckigen Optimisten durchaus die eine oder andere 

Sorgenfalte auf die Stirn hinzufügen… 

Betroffen werden alle Steuerpflichtigen sein: Ob Unternehmer, Freiberufler oder auch nichtselbständig 

Beschäftigter oder Mieter/Vermieter - jeder ist gut beraten, sich auf ungewisse Veränderungen einzustellen! 

Doch stellt sich die Frage: Was kann man tun? 

 Grundsätzlich ist es ratsam, Investitionen noch sorgfältiger abzuwägen! 

 

 Aktives Handeln ist Trumpf: Im Rahmen der Möglichkeiten ist die Stabilisierung von vielleicht 

langjährigen Geschäftsbeziehungen und Aktivität im Vertrieb einer Schockstarre vorzuziehen! 

 

 Nichtselbständig Beschäftigte sollten prüfen, inwieweit ihr Unternehmen von kommenden 

Veränderungen betroffen sein könnte, vielleicht ist jetzt der richtige Moment für den Wechsel des 

Arbeitsplatzes in “sichere Häfen“ oder auch die Prüfung, inwieweit der Schritt in die Selbständigkeit 

mehr Sicherheit bietet… 

Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie proaktiv, gut vorbereitet und mit einem guten Gefühl ins neue 

Jahr starten wollen, denn Steuerberatung wie wir sie verstehen ist weit mehr als nur buchen und 

Unterstützung bei Erklärungen! 

Nachfolgend haben wir auch in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- 

und Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt (Rechtsstand: 27.9.2024). Auch diesmal mit einer Fülle von 

entlastenden Entscheidungen, die noch mehr Spielraum bieten oder Lasten leichter tragen lassen… Wie gewohnt 

natürlich mit Direkt-Links zu den entsprechenden Rechtsquellen! Und wie immer gilt der Erfahrungsgrundsatz: 

Rechtzeitige Beratung im Vorfeld spart unnötiges Steuergeld und unnötige (schlechte) Erfahrungen! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche sowie ein rundum gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2024,             

Ihr 

Jens Jaschek 

PS: Sowohl im Newsletter als auch auf der Internetseite habe ich ganz bewusst die gewohnte männliche 
Sprachform gewählt ("generisches Maskulinum“). Dies mache ich, um eine flüssige Lesbarkeit zu erhalten 
und beinhaltet keinerlei Benachteiligung des weiblichen Geschlechts oder anderer Formen.
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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

 

Informationen zur E-Rechnung 

 

Mit dem sog. Wachstumschancengesetz wurde die Einführung der E-Rechnung beschlossen. Die Einführung soll bereits 

ab dem 1.1.2025 in mehreren Etappen erfolgen, wobei u. a. zwischen der Möglichkeit zum Empfang und der Ausstellung 

der E-Rechnung differenziert wird. Auch wenn viele Details noch nicht endgültig geklärt sind, geben wir Ihnen hier einen 

ersten Überblick (Stand: 27.9.2024). Bitte beachten Sie, dass Änderungen noch möglich sind. 

 

Definition der E-Rechnung 

Die E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, die in einem vorgegebenen strukturierten Datenformat im Sinne der 

europäischen Normenreihe EN 16931 erstellt, übermittelt und empfangen wird. Damit wird zugleich eine automatisierte 

Weiterverarbeitung gewährleistet, insbesondere können Rechnungsdaten direkt und ohne Medienbruch in die 

verarbeitenden Systeme importiert werden. 

 

Hinweis: Bei PDF-Dateien sowie anderen nicht nach der o. g. Norm strukturierten Formaten wie beispielsweise “.tif”, 

“.jpeg”, “.docx-Dateien” handelt es sich nicht um E-Rechnungen. Diese Formate eignen sich zwar für eine digitale, 

bildhafte Darstellung der Rechnung, erfüllen jedoch nicht die Anforderungen an die Weiterverarbeitung der Rechnung. 

 

Zeitplan zur Einführung der E-Rechnung 

 

 Ab dem 1.1.2025 besteht die Pflicht zur Entgegennahme von E-Rechnungen für im Inland steuerbare 

Umsätze, wenn es sich bei den Beteiligten um inländische Unternehmen handelt (sog. B2B-Umsätze im Inland). 

 

 Ab dem 1.1.2025 ist die Ausstellung und Übermittlung von E-Rechnungen für B2B-Umsätze im Inland 

möglich. 

 

 Ab dem 1.1.2027 besteht die Pflicht zur Ausstellung und Übermittlung von E-Rechnungen für B2B-

Umsätze im Inland für Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 €. 

 

 Ab 1.1.2028 besteht die Pflicht zur Ausstellung und Übermittlung von E-Rechnungen für B2B-Umsätze im 

Inland für alle inländischen Unternehmen. 

 

Hinweis: Ausgenommen von der E-Rechnungspflicht sind Rechnungen über bestimmte steuerfreie Leistungen sowie 

Rechnungen über Kleinbeträge bis 250 € und Fahrausweise. Darüber hinaus werden Umsätze an private 

Endverbraucher (B2C) und nicht innerdeutsche B2B-Umsätze ebenfalls nicht von der E-Rechnungspflicht erfasst. 

 

Handlungsbedarf 

Jeder Unternehmer muss ab dem 1.1.2025 – vor allem technisch – in der Lage sein, eine E-Rechnung zu 

empfangen. Denn für den Vorsteuerabzug ist grundsätzlich eine ordnungsgemäße Rechnung mit gesondertem          

Umsatzsteuerausweis erforderlich. Hierbei wird nicht differenziert, um welche Art oder Größe eines Unternehmens es 

sich handelt. So müssen z. B. auch Kleinunternehmer, Unternehmer mit nur steuerfreien Umsätzen (z. B. Vermieter 

einer Wohnung) und Land- und Forstwirte oder aber auch (gemeinnützige) Vereine ab dem 1.1.2025 technische 

Vorkehrungen zur Entgegennahme und zur Speicherung von E-Rechnungen treffen. 

 

Um eine E-Rechnung auf elektronischem Weg entgegennehmen zu können, reicht es regelmäßig aus, wenn der 

Rechnungsempfänger über ein E-Mail-Postfach verfügt. Abweichend hiervon können die Beteiligten andere               

elektronische Übermittlungswege vereinbaren, wie die Bereitstellung der Daten mittels elektronischer Schnittstelle oder 

per Download über ein Kundenportal. Die bloße Übergabe der Daten auf einem externen Speichermedium (z. B. USB-

Stick) erfüllt die Anforderung an die Übermittlung in elektronischer Form dagegen nicht. Darüber hinaus sollte zeitnah 

mithilfe einer geeigneten Software-Lösung die notwendige digitale Archivierung der E-Rechnung sichergestellt werden 

(mehr zur Aufbewahrungspflicht siehe unten). 



Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Hinweis: Verweigert der Rechnungsempfänger die Annahme einer E-Rechnung bzw. ist er technisch hierzu nicht in der 

Lage, hat er kein Anrecht auf eine alternative Ausstellung einer sonstigen Rechnung durch den Rechnungsaussteller. In 

diesem Fall gelten die umsatzsteuerrechtlichen Pflichten des Rechnungsausstellers auch als erfüllt, wenn er eine           

E-Rechnung ausgestellt und sich nachweislich um eine ordnungsgemäße Übermittlung bemüht hat. 

Hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht von E-Rechnungen gelten die allgemeinen Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung. So ist der strukturierte Teil einer E-Rechnung so aufzubewahren, dass dieser in seinem ursprünglichen 

Format vorliegt und u. a. die Anforderungen an die Unveränderbarkeit erfüllt werden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 

nach derzeitigem Recht zehn Jahre. 

 

Hinweis: Die hier dargestellten Grundsätze basieren auf einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums, welches 

derzeit lediglich als Entwurf vorliegt. Das finale Schreiben soll im 4. Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden. Über 

eventuelle Änderungen werden wir Sie an dieser Stelle informieren. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Informationen zur E-Rechnung“: 

 

 Entwurf eines BMF-Schreibens vom 13.6.2024 - III C 2 - S 7287-a/23/10001 :007, ; ausführlich zur 
Einführung der E-Rechnung: Bayerisches Landesamt für Steuern (BayLfSt) online, Meldung v. 
8.9.2024: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/1046346/       

 

 Einführung der E-Rechnung ab dem 01.01.2025, Bayerisches Landesamt für Steuern: 
https://www.lfst.bayern.de/steuerinfos/weitere-themen/e-rechnung  

 
 
 

 
Mitteilungspflicht bei Verwendung elektronischer Registrierkassen 
 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) teilt mit, dass ab 2025 die Pflicht besteht, den Einsatz oder die                   

Außerbetriebnahme elektronischer Registrierkassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung sowie den 

Einsatz oder die Außerbetriebnahme eines EU-Taxameters oder Wegstreckenzählers dem Finanzamt elektronisch 

mitzuteilen. Hierdurch soll das Finanzamt Kenntnis darüber erlangen, welche elektronischen Aufzeichnungssysteme, die 

mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung versehen sind, der Unternehmer in seinen Betriebsstätten 

einsetzt. 

 

Hintergrund: Elektronische Registrierkassen und PC-Kassen müssen grundsätzlich mit einer sog. zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein, die eine Manipulation verhindern soll. Entsprechendes gilt für     

EU-Taxameter und Wegstreckenzähler, die vergleichbare Sicherheitsmodule enthalten. Der Gesetzgeber hat bereits 

geregelt, dass Unternehmer eine Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz oder die Verwendung derartiger Systeme 

erfüllen müssen; bislang war diese Mitteilungspflicht jedoch ausgesetzt, weil noch kein Verfahren zur elektronischen 

Übermittlung der Mitteilung eingerichtet war. 

 

Wesentlicher Inhalt des aktuellen Schreibens des BMF: 

Ab dem 1.1.2025 wird die Mitteilungspflicht nun umgesetzt. Unternehmer, die ein elektronisches Aufzeichnungssystem 

verwenden oder außer Betrieb nehmen, müssen das Finanzamt hierüber informieren und hierzu die offiziellen 

elektronischen Übermittlungsmöglichkeiten verwenden. Dies gilt auch für eine Mitteilung über den Einsatz und die 

Außerbetriebnahme von EU-Taxametern und Wegstreckenzählern. 

In der Mitteilung ist u. a. anzugeben, welches elektronische Aufzeichnungssystem (einschließlich EU-Taxameter und 

Wegstreckenzähler) und welche zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verwendet oder außer Betrieb genommen 

wird. Dabei sind die Anzahl der jeweiligen Systeme bzw. Sicherheitseinrichtungen und das Datum der Anschaffung bzw. 

Außerbetriebnahme anzugeben. 

 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/1046346/
https://www.lfst.bayern.de/steuerinfos/weitere-themen/e-rechnung
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Für die Mitteilung gelten folgende Fristen: 

 

 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem (einschließlich EU-Taxameter und Wegstreckenzähler) vor dem 

1.7.2025 angeschafft worden, muss die Mitteilung bis zum 31.7.2025 erfolgen. 

 

 Wird das elektronische Aufzeichnungssystem ab dem 1.7.2025 angeschafft, muss die Mitteilung innerhalb eines 

Monats nach Anschaffung erfolgen. 

 

 Wird ein elektronisches Aufzeichnungssystem, welches dem Finanzamt gemeldet worden ist, ab dem 1.7.2025 

außer Betrieb genommen, ist dies ebenfalls dem Finanzamt innerhalb eines Monats nach Außerbetriebnahme 

mitzuteilen. 

 

 Ist das elektronische Aufzeichnungssystem vor dem 1.7.2025 endgültig außer Betrieb genommen worden, 

muss dies nur dann mitgeteilt werden, wenn die Anschaffung dem Finanzamt bereits mitgeteilt worden ist. 

 

Hinweis: Die Mitteilungspflicht gilt auch dann, wenn das elektronische Aufzeichnungssystem (einschließlich Taxameter 

und Wegstreckenzähler) gemietet oder geleast worden ist, also nicht im Eigentum des mitteilungspflichtigen 

Unternehmers steht. 

 
 
(Rechts-)quelle(n): "Informationen zur E-Rechnung“: 

 

 Mitteilungspflicht bei Verwendung einer TSE-Kasse, BMF-Schreiben vom 28.6.2024 - IV D 2 - S 
0316-a/19/10011 :009: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/1047602/  

 
 
 
 

Informationen für Influencer 
 

 

Die Finanzverwaltung des Landes Schleswig-Holstein hat in einer Kurzinformation zu Einzelfragen der ertragsteuerlichen 

Behandlung von Influencern, die auf sozialen Plattformen (wie z. B. YouTube, Instagram, TikTok oder twitch) tätig sind, 

Stellung genommen. 

 

Hintergrund: Unter Influencern versteht man Personen, die im Internet Produkte oder Dienstleistungen vorstellen und 

hierdurch Einnahmen erzielen. Diese Einnahmen können durch sog. Affiliate-Links erzielt werden, auf die die 

Interessenten klicken, um derartige oder vergleichbare Produkte oder Dienstleistungen zu bestellen. Ferner können sich 

Einnahmen aus der Werbung, die während der Beiträge geschaltet wird, ergeben. Und schließlich erhalten die Influencer 

häufig auch Produkte oder Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Wesentlicher Inhalt der Kurzinformation: 

Grundsätzlich erzielt ein Influencer gewerbliche Einkünfte. 

 

Hinweis: Anders ist dies, wenn ein Freiberufler wie z. B. ein Anwalt in einem Internetbeitrag über Verbraucher- oder 

Mieterrechte informiert. Eine selbständige Tätigkeit, die keine Gewerbesteuer auslöst, kann bei einer objektiven 

Berichterstattung, z. B. über eine Reise, zu bejahen sein; allerdings dürfen dann vom Auftraggeber keine Reise- oder 

Übernachtungskosten übernommen worden sein. 

Zu den Einnahmen gehören die kostenlos zur Verfügung gestellten Produkte, z. B. Kosmetik, soweit der Influencer das 

Produkt behalten darf; hier ist der gemeine Wert (Verkehrswert) anzusetzen. Soweit er das Produkt aufbraucht, steht der 

Einnahme ein gleich hoher Aufwand gegenüber, so dass sich insoweit kein Gewinn ergibt. 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/1047602/


Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Hinweis: Betriebseinnahmen liegen auch dann vor, wenn der Influencer die ihm überlassenen Produkte an seine 

Follower im Rahmen eines Preisausschreibens weitergibt. 

Aufwendungen für Ernährung, Kleidung und Gesunderhaltung sind grundsätzlich nicht absetzbar, weil sie zur privaten 

Lebensführung gehören. Ein anteiliger Abzug ist wegen des Fehlens eines sachgerechten Aufteilungsmaßstabs in der 

Regel ebenfalls nicht möglich. 

 

Hinweis: Anders ist dies bei Aufwendungen für typische Berufskleidung, die nicht privat getragen werden kann. 

Reisekosten sind absetzbar, wenn sie betrieblich veranlasst sind, z. B. der Besuch eines Kunden oder einer Messe. 

 

Hinweis: Bei einer gemischt veranlassten Reise, die also sowohl betrieblich als auch privat veranlasst ist, kann der 

betrieblich veranlasste Teil der Reisekosten als Betriebsausgaben abgesetzt werden, soweit dieser Anteil anhand 

objektiver Kriterien wie z. B. anhand des Zeitanteils ermittelt werden kann. 

Ein sog. Influencer-Profil stellt grundsätzlich kein Wirtschaftsgut dar, das in den Betrieb eingelegt werden könnte. 

 

Hinweis: Sollte es doch einen kommerzialisierbaren Teil eines Namensrechts geben, können für die Bewertung die 

Reichweite (Anzahl der Follower) und die Zusammensetzung des Gewinns (Einnahmen durch Affiliate-Links, Werbung, 

eigene Produkte) herangezogen werden. Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von zehn Jahren akzeptiert. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Informationen für Influencer“: 

 

 Einzelfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Influencern, Finanzministerium des Landes 
Schleswig-Holstein, Einkommensteuer-Kurzinformation Nr. 2024/9 vom 2.7.2024 - VI 3010 - S 2240 
- 190: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/1051855/  

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/1051855/
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Finanzverwaltung zur Weiterbeschäftigung eines pensionierten Geschäftsführers 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Weiterbeschäftigung eines Gesellschafter-Geschäftsführers, der bereits die 

Altersgrenze erreicht hat und deshalb Pensionszahlungen von der GmbH erhält, Stellung genommen. Dabei akzeptiert 

das BMF grundsätzlich die Zahlung sowohl einer Pension als auch eines Geschäftsführergehalts, sofern die Höhe der 

letzten Aktivbezüge vor dem Erreichen der Altersgrenze insgesamt nicht überschritten wird und es sich nicht um eine 

Teilzeitbeschäftigung handelt. 

 

Hintergrund: Gewinnminderungen einer Kapitalgesellschaft, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, 

werden als verdeckte Gewinnausschüttung dem Einkommen der Kapitalgesellschaft wieder hinzugerechnet. Hierzu zählt 

z. B. ein überhöhtes Gehalt für den Gesellschafter-Geschäftsführer. Auch der gleichzeitige Bezug von 

Versorgungsleistungen und einer Geschäftsführervergütung durch einen GmbH-Gesellschafter kann zu einer verdeckten 

Gewinnausschüttung führen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat im Jahr 2023 eine verdeckte Gewinnausschüttung jedoch 

verneint, wenn das Geschäftsführergehalt des weiterbeschäftigten Gesellschafters zusammen mit den Pensionsbezügen 

die Höhe der letzten Aktivbezüge vor dem Erreichen der Altersgrenze nicht überschreitet (s. hierzu unsere Mandanten-

Information 5/2023). 

 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 Das BMF akzeptiert die neue BFH-Rechtsprechung, wonach die Weiterbeschäftigung eines Gesellschafter-

Geschäftsführers nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führt, wenn das Geschäftsführergehalt 

reduziert wird und zusammen mit den Versorgungsbezügen die Höhe der letzten Aktivbezüge vor dem        

Erreichen der Altersgrenze nicht überschreitet. 

 

Hinweis: Im Ergebnis darf der weiterbeschäftigte Gesellschafter-Geschäftsführer also nicht mehr von der GmbH 

erhalten, als er bis zum Erreichen der Altersgrenze bekommen hat. Das bis zum Erreichen der Altersgrenze bezogene 

Geschäftsführergehalt ist rechnerisch um die Pensionszahlungen zu kürzen und stellt die Obergrenze für das neue 

Geschäftsführergehalt nach der Weiterbeschäftigung dar. 

 

 Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn in der Pensionszusage ein Kapitalwahlrecht vereinbart worden ist, 

so dass der Gesellschafter-Geschäftsführer anstelle der Altersrente eine Abfindung in Höhe des Barwerts der 

Rentenverpflichtung fordern darf. 

 

 Das BMF akzeptiert jedoch keine Teilzeitbeschäftigung des pensionierten Gesellschafter-Geschäftsführers, 

weil es eine Teilzeittätigkeit mit dem Aufgabenbild eines Gesellschafter-Geschäftsführers für nicht vereinbar 

hält. 

 

Hinweis: Damit widerspricht das BMF dem BFH, der eine Teilzeitbeschäftigung des pensionierten Gesellschafter-

Geschäftsführers für möglich hält. Dem BFH zufolge ist allerdings die steuerliche Obergrenze entsprechend zu kürzen. 

Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer also vor dem Erreichen der Altersgrenze 200.000 € verdient, darf er bei einer 

Weiterbeschäftigung im Umfang von 50 % nun maximal 100.000 € als Summe aus Pensionszahlungen und 

Geschäftsführervergütung beziehen. 

 

Hinweis: Im Regelfall ist nach dem aktuellen BMF-Schreiben eine Weiterbeschäftigung eines pensionierten 

Gesellschafter-Geschäftsführers, der bereits Pensionszahlungen von seiner GmbH bezieht, möglich, wenn man die 

Obergrenze beachtet, also die Höhe der letzten Aktivbezüge vor dem Erreichen der Altersgrenze. Eine                       

Teilzeitbeschäftigung eines pensionierten Gesellschafter-Geschäftsführers ist hingegen problematisch, weil sie zum 

Streit mit dem Finanzamt führen dürfte, so dass der Rechtsweg zum Finanzgericht beschritten werden müsste. Das 

aktuelle BMF-Schreiben ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.  

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Gleichzeitige Zahlung von Geschäftsführergehalt und Pension“: 

 

 BMF-Schreiben vom 30.8.2024 - IV C 2-S 2742/22/10003 :009: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/1051908/    

 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/1051908/
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Künstler 

 

 

Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung 

 

Die Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025 wurde kürzlich im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit beträgt der 

Prozentsatz der Künstlersozialabgabe im Jahr 2025 5,0 Prozent. 

 

(Rechts-)quelle(n): "Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung 2025“: 

 

 Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025, BGBl. 2024 I Nr. 274 v. 4.9.2024:  
https://datenbank.nwb.de/Dokument/1052021/  und 

 

 Originalquelle BGBl. 2024 I Nr. 274 v. 4.9.2024:  
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/274/VO.html   

 

 

 

Alle Steuerzahler 

 

 

Höhe der Aussetzungszinsen möglicherweise verfassungswidrig 

 

Der VIII. Senat des Bundesfinanzhofes (BFH) hält die derzeitige Regelung zur Höhe der Aussetzungszinsen für 

verfassungswidrig. Da das Gericht nicht selbst über die Verfassungswidrigkeit einer Norm entscheiden kann, hat der 

BFH das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Klärung der Rechtsfrage angerufen. Im konkreten Fall geht es um den 

Aussetzungszinssatz in Höhe von 0,5 %, der für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 15.4.2021 erhoben wurde. 

 

Hintergrund: Einspruch und Klage haben im Steuerrecht grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, d. h. die 

Erhebung einer Abgabe wird nicht aufgehalten und der Steuerpflichtige muss die festgesetzte Steuer zunächst zahlen. 

Die aufschiebende Wirkung von Einspruch und Klage kann aber in einem summarischen Verfahren auf Antrag bei 

ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids von Finanzamt oder Finanzgericht gesondert 

durch die Aussetzung der Vollziehung (AdV) angeordnet werden. Für den Steuerpflichtigen bedeutet das einerseits, dass 

er die Steuer zunächst nicht zahlen muss. Andererseits droht ihm eine Belastung mit Zinsen, wenn sein Rechtsmittel 

endgültig ohne Erfolg bleibt und er die Steuer „nachträglich“ zahlen muss. Er hat dann nämlich für die Dauer der AdV 

und in Höhe des ausgesetzten Steuerbetrags Zinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat, also 6 % pro Jahr zu entrichten (sog. 

Aussetzungszinsen). 

 

Für Nachzahlungszinsen, die bei einer Nachzahlung grundsätzlich anfallen, beträgt der Zinssatz für                     

Verzinsungszeiträume seit dem 1.1.2019 0,15 % pro Monat (= 1,8 % jährlich) Für Verzinsungszeiträume bis zum 

31.12.2018 0,5 % betrug er pro Monat (= 6 % jährlich). Die Senkung ab 1.1.2019 ist auf eine Entscheidung des BVerfG 

zurückzuführen, welches den Zinssatz von 6 % für Nachzahlungszinsen für Zeiträume ab dem 1.1.2019 als 

verfassungswidrig angesehen hat. 

 

Sachverhalt: Der Kläger hatte seinen Einkommensteuerbescheid 2012 angefochten. Dessen Vollziehung setzte das 

Finanzamt auf Antrag des Klägers aus. Die Klage war erfolglos. Aussetzungszinsen von 0,5 % wurden für 78 Monate 

festgesetzt, u. a. für den Zeitraum von 1.1.2019 bis zum 15.4.2021. Der Kläger wandte sich gegen die Zinsfestsetzung, 

in erster Instanz ohne Erfolg. 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/1052021/
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/274/VO.html
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Entscheidung: Die Richter BFH dagegen halten den Zinssatz im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 15.4.2021 für 

verfassungswidrig: 

 

 Der Zinssatz von 0,5 % monatlich verstößt gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn er ist für        

Zeiträume ab dem 1.1.2019 deutlich höher als der Liquiditätsvorteil, der sich für den Steuerpflichtigen aufgrund 

der Aussetzung der Vollziehung ergibt. Spätestens seit 1.1.2019 bestand eine Niedrigzinsphase, in der der      

Liquiditätsvorteil des Steuerpflichtigen entsprechend niedrig ausfiel und geringer als 0,5 % monatlich war. 

 

 Es besteht eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen Steuerpflichtigen, die eine Aussetzung 

der Vollziehung (AdV) in Anspruch nehmen und solchen, die den streitigen Steuerbetrag direkt leisten. 

Auch führt der Zinssatz von 0,5 % monatlich zu einer Ungleichbehandlung gegenüber Steuerpflichtigen, die 

für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 Nachzahlungszinsen entrichten mussten, deren Zinssatz lediglich 

0,15 % monatlich beträgt. 

 

 Darüber hinaus haben Steuerpflichtige in der Regel keinen Einfluss auf die Dauer des Verfahrens und damit 

auch nicht auf die Höhe der Aussetzungszinsen. 

 

Hinweise: Erfahrungsgemäß ziehen sich Verfahren vor dem BVerfG über Jahre hin. Bis zu einer Entscheidung kann 

gegen Zinsbescheide, die Aussetzungszinsen für Zeiträume ab 2019 betreffen, Einspruch eingelegt und das Ruhen des 

Verfahrens beantragt werden. 

Der Zinssatz von 6 % gilt auch für Hinterziehungszinsen und Stundungszinsen, so dass sich eine Entscheidung des 

BVerfG über die Verfassungsmäßigkeit der Aussetzungszinsen mittelbar auch auf den Zinssatz für Hinter-

ziehungszinsen und Stundungszinsen auswirken könnte. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Höhe der Aussetzungszinsen möglicherweise verfassungswidrig“: 

 

 BFH, Beschluss vom 8.5. 2024 - VIII R 9/23:  
https://datenbank.nwb.de/Dokument/1051237/             
  

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/1051237/
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Information über aktuelle Änderungen “in Sachen Corona“ 
Die aktuelle Corona-Lage führt zu nahezu ständig aktuellen Entscheidungen (Bsp.: Derzeit sind ständig Aktualisierungen 

in Arbeit). Für eine seriöse Information über aktuelle Entwicklungen nutzen Sie bitte nachfolgenden Link: 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/823170/ 
 
 
Dieser Beitrag wurde bis zum 31.7.2021 aktualisiert. Den neuen Schwerpunkt Corona finden Sie im neuen 

CORONA-Livefeed! 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/860097/ 
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